
9 – 2016 Deutsche Polizei  1

THÜRINGEN

LANDESJOURNAL
KOMMENTAR

Paris, Nizza, München, Würzburg, 
Ansbach – die Liste ließe sich leider 
fortsetzen. „Der Terror ist in Deutsch-
land angekommen“, sagt der Thürin-
ger Innenminister Dr. Holger Poppen-
häger und veröffentlicht am 28. Juli 
2016 die Presseinformation 133/2016 
mit der Überschrift: „Maßnahmenpa-
ket zur inneren Sicherheit beauf-
tragt.“ Das Aufarbeiten der Inhalte 
der oben genannten Pressemitteilung 
veranlasste mich, sofort eine Gegen-
darstellung zu verfassen, die wir al-
lerdings nicht veröffentlichten. Was 
hat mich also sofort zu Stift und Pa-
pier greifen lassen? Die Antwort kann 
jeder geben, der die Pressemitteilung 
gelesen hat und das waren einige 
Kolleginnen und Kollegen, wie ich an 
verschiedensten Reaktionen via 
WhatsApp, Facebook, E-Mail oder 
Telefon erfahren durfte. 

Gehen wir gemeinsam die Themen 
der Presseinformation durch:
1.  Die Einsatzkonzepte zu Anschlä-

gen und Amoklagen werden auf 
ihre Aktualität hin überprüft – das 
ist aus meiner Sicht richtig und 
wichtig.

2.  Als zweiter Punkt wird die Perso-
nalstärke angesprochen – der Thü-

Thüringer Maßnahmen gegen 
 die Terrorgefahr

Von Kai Christ, Landesvorsitzender der GdP Thüringen

ringer Innenminister ist berechtig-
terweise stolz auf 30 Polizeianwärter 
mehr, die in 2015 und 2016 in die 
Thüringer Polizei eingestellt wur-
den und werden. Das sind 30 mehr 
als die Vorgängerregierung der 
Thüringer Polizei noch in 2014 zu-
gestanden hat. Also gibt es doch 
eigentlich keinen Grund für die 
GdP, sich zu beschweren. Nun, es 
liegt in der Natur der Sache und in 
meiner Natur vielleicht auch, die 
GdP beschwert sich doch.   
In 2014 hat der Freistaat Thüringen 
125 Polizeianwärter/-innen einge-
stellt. Für die jungen Kolleginnen 
und Kollegen, die die Ausbildung 
zum mittleren Polizeivollzugsdienst 
2014 begonnen haben, endet ihre 
Ausbildung im Herbst dieses Jah-
res. Auch ein Studiengang zum  
gehobenen Polizeivollzugsdienst 
endet dieses Jahr. Unter der Vor-
aussetzung, dass alle Anwärter die 
mündliche Prüfung erreichen und 
bestehen, was wir von hier aus von 
ganzem Herzen wünschen, werden 
am 30. September 2016 109 – in 
Worten einhundertneun – neue 
Polizeimeister/-innen und Kom mis-
sar/-innen die Bildungseinrichtun-
gen in Meiningen verlassen und 
ihren Dienst in der Bereitschafts- 
und Landespolizei des Freistaates 
aufnehmen. Der Verlust von etwa 
zehn Prozent der Auszubildenden/
Studierenden über zwei bezie-
hungsweise drei Jahre Ausbildung 
oder Studium ist zwar sehr schade, 
aber nicht zu ändern. Diese 109 
neuen Kollegen haben ein gewalti-
ges Arbeitspensum vor sich, sie 
müssen nämlich spätestens zum 
Jahresende die Arbeit von 176 Kol-
leginnen und Kollegen, die ihren 
wohlverdienten Ruhestand antre-
ten, miterledigen.  
Wie die Arbeit von 67 Kollegen, die 
nicht ersetzt werden, auf die 109 
„Neuen“ aufgeteilt wird, hat sich 

sicher schon jemand überlegt. Ach, 
ich hätte doch tatsächlich beinahe 
drei Kollegen der Sportfördergrup-
pe unterschlagen, die ihren Dienst 
in der Thüringer Polizei bereits auf-
genommen haben. Es muss somit 
also nur die Arbeit von 64 nicht er-
setzten Kollegen auf die Schultern 
von 112 neuen Kolleginnen und 
Kollegen verteilt werden. Also 
doch alles gut? NEIN! Mindestens 
200 Einstellungen in den Polizei-
vollzugsdienst fordern wir für die 
Thüringer Polizei und eine ständi-
ge Anpassung der Einstellung im 
Bereich der Tarifbeschäftigten. Wir 
können bei den Tarifbeschäftigten 
auf keine Stelle mehr verzichten!

3.  Die Schutzausrüstung – da tut sich 
gerade einiges in Thüringen, bis 
zum Ende dieses Jahres können die 
ersten 1000 neuen Schutzwesten 
ausgegeben werden. Und die Fra-
ge zum ballistischen Schutzhelm 
lautet nicht mehr OB, sondern 
WANN und WIE VIELE? Das sind 
wirklich gute Nachrichten aus dem 
Innenministerium, die ich auch ge-
nauso stehen lassen möchte.
Abschließend möchte ich das In-

nenministerium und vor allem unsere 
Frau Finanzministerin auf Folgendes 
hinweisen: Die rund 6000 Polizistin-
nen und Polizisten aus der Pressein-
formation des Innenministers haben 
wir schon eine ganze Weile nicht 
mehr! Der weitere Abbau von unbe-
setzten Planstellen ist nicht das Prob-
lem der Thüringer Polizei, wohl aber 
der immer weiter stattfindende Perso-
nalabbau und dass trotz der Tatsache, 
dass der Terror auch in Deutschland 
angekommen ist.

Euer Landesvorsitzender
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Anfang August 2016 hatten die 
Medien endlich das Thema fürs all-
jährliche Sommerloch gefunden – ei-
nen Abhörskandal bei der Thüringer 
Polizei. Glaubt man den Medien, so 
wurden Tausende Thüringer 17 Jahre 
lang am Gesetz vorbei bespitzelt und 
wer weiß, was mit den Daten alles 
passiert ist? Zumindest der MDR ist so 
hilfreich und liefert die Dienstanwei-
sung für den Abhörskandal gleich 
mit.

Wie sehen nun die Fakten dazu 
aus? Tatsächlich wurde 1999 eine 
Dienstanweisung (DA) über die Auf-
zeichnung von Telefongesprächen in 
der Thüringer Polizei erlassen. Die 
DA regelt also nicht das Abhören von 
Telefonen von Bürgern, Unterneh-
men oder Behörden, sondern den 
Mitschnitt von Telefongesprächen, 
die bei der Polizei eingehen. Übli-
cherweise ist jedem Bürger, der den 
Polizeinotruf oder die öffentlichen Te-
lefonnummern der Polizei wählt, auch 
bewusst, dass er bei der Polizei an-
ruft. Vertraulichkeit ist bei der Polizei 
ohnehin nur in sehr engen Grenzen 

Die Polizei und der „Abhörskandal“
Von Edgar Große, stellv. Landesvorsitzender der GdP Thüringen

möglich, denn die Polizei ist bei 
Straftaten z. B. nach dem Gesetz 
verpflichtet, diese zu verfolgen.

Der Mitschnitt der Gespräche 
diente der allgemeinen und kon-
kreten Gefahrenabwehr, der 
Strafverfolgung, der Straftaten-
verhütung, des begründeten 
Notbehelfs zur Verwirklichung 
privater Rechte und der Voll-
zugshilfe für andere Behörden. 
Die Polizei muss zudem für ihr 
Handeln und insbesondere für 
den Eingriff in Rechte Dritter ei-
nen Rechtfertigungsgrund ha-
ben. Die Rechtmäßigkeit des 
Handelns der Polizei ist gericht-
lich nachprüfbar. Die Alternative 
zum Mitschnitt wäre die soge-
nannte Verschriftung von Ge-
sprächsinhalten gewesen. Dabei 
gehen aber in der Regel Inhalte 
des Gespräches, wie z. B. Hinter-
grundgeräusche verloren. 

Aufzeichnungen wurden zu-
dem in zweierlei Hinsicht ge-
macht. Es wurden Daten in einer 
Langzeitdokumentation erfasst. 
Das waren sowohl die Verbindungs-
daten (Datum, Uhrzeit, Gesprächs-
dauer, Nr. des Anrufers etc.) als auch 
Gesprächsinhalte. Für den Umgang 
mit diesen Daten hatte der Leiter der 
Dienststelle einen Bediensteten und 
einen Stellvertreter zu benennen, die 
sicherzustellen hatten, dass kein Un-
befugter Zugriff auf die Daten hat. 
Für die Nutzung der Daten bedurfte 
es einer Nutzungsverfügung. Diese 
Verfügung konnte vom Leiter der 
Dienststelle, bei dessen Abwesenheit 
vom Polizeiführer vom Dienst oder 
vom Lagezentrum des Innenministe-
riums (später Präsident der LPD und 
Leiter der LEZ), getroffen werden. 
Für die Langzeitdokumentation gab 
es eine Aufbewahrungsfrist von 90 
(später 180) Tagen. Nur zum Zwecke 
der Strafverfolgung konnten entspre-
chende Daten auch extra gesichert 
und verwendet werden.

Daneben gab es eine Kurzzeitdo-
kumentation. Diese beinhaltete die 
gleichen Daten und war dazu ge-
dacht, Notrufe oder andere Telefon-
gespräche, die polizeiliches Handeln 
ausgelöst haben, nochmal abzuhören 
oder Verbindungsdaten abzuglei-
chen. Diese Möglichkeit bestand im-

mer nur bis zum Ende der nächsten 
Dienstschicht. Die Löschung dieser 
Daten erfolgte also spätestens nach 
24 Stunden.

Mitgeschnitten wurden laut Dienst-
anweisung alle Notrufe, der polizeiin-
terne Funkverkehr und bestimmte 
Endstellen bei Dienstschichtleitern, 
Polizeiführern oder in Führungsstä-
ben. Die Aufzählung dieser Anschlüs-
se war abschließend. Technisch gese-
hen liefen alle diese aufzuzeichnenden 
Gespräche auf sogenannten Einsatz-
leittischen auf. Die Einsatzleittische 
sind üblicherweise mit Lautsprecher 
und Mikrofon ausgestattet. Wenn der 
diensthabende Beamte kein Headset 
oder nicht den Telefonhörer verwen-
det, dann können alle Personen, die 
sich im Raum aufhalten, ohnehin die 
Gesprächsinhalte mithören. Dies ist 
allgemein auch bekannt. Auch Politi-
ker, die Polizeidienststellen gelegent-
lich besuchen und dabei die dienst-
habenden Beamten besucht haben, 
konnten diesen Vorgang regelmäßig 
miterleben.

Es war also klar geregelt, welche 
Gespräche bei der Polizei mitgeschnit-
ten werden durften. Es war klar gere-
gelt, zu welchen Zwecken diese  

Die umstrittene Dienstanweisung
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Gespräche mitgeschnitten werden 
durften. Es war klar geregelt, wer auf 
die Daten zugreifen durfte. Und es war 
klar geregelt, dass alle Polizeibeamten 
einmal im Jahr über diese DA zu be-
lehren waren. Sie hatten dies auch mit 
ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Die Aufzeichnung von Notrufen ist 
inzwischen wohl unbestritten. Das 
wird nicht nur in Thüringen so ge-
handhabt und ist auch durch die 
Rechtsprechung bestätigt. Allein bei 
den Notrufen reden wir über ca. 
140 000 Gespräche im Jahr. Die Auf-
zeichnung des polizeiinternen Funk-
verkehrs ist ohnehin Sache der Polizei. 
Dadurch werden Rechte Dritter über-
haupt nicht beeinflusst. Bleiben die 
abschließend aufgeführten Endstellen 
der Polizei, die zusätzlich mitgeschnit-
ten wurden. Es handelt sich dabei um 
die Endstellen, die auf die Einsatzleit-
tische der Dienstschichtleiter der Poli-
zeiinspektionen, die Polizeiführer vom 
Dienst bei den Polizeidirektionen und 
der diensthabenden Beamten der Lan-
deseinsatzzentrale aufgeschaltet sind 
oder waren. Viele Gespräche kommen 
über die öffentliche Einwahl der Poli-

zeidienststellen an und tragen vom In-
halt her notrufähnlichen Charakter. 
Diese Gespräche werden auf die o. g. 
Einsatzleit tische weitergeleitet. Für 
diese Gespräche gilt das gleiche Do-
kumentationserfordernis wie für Not-
rufe. Staatsanwälte wenden sich in der 
Regel auch nur an diese diensttuen-
den Beamten, wenn Maßnahmen der 
Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden.

Mitgeschnitten wurde nur ein klei-
ner Teil der polizeilichen Kommuni-
kation per Telefon. Spekulationen 
über eine mögliche Verwendung der 
Mitschnitte zu anderen als den o.g. 
Zwecken verbieten sich zunächst von 
selbst. Damit wird nämlich unterstellt, 
dass von Polizeibeamten wider Recht 
und Gesetz gehandelt wird. Das kann 
man tun, man muss es aber beweisen 
können. Bisher stehen allerdings nur 
Spekulationen im Raum. Zudem 
kommt noch ein Mengenproblem. 
Über 17 Jahre hinweg sind allein 
mehrere Millionen Notrufe in Thürin-
gen aufgezeichnet worden. Dazu 
kommt mindestens die gleiche An-
zahl von Funksprüchen und nochmal 

so viel Telefongespräche über die 
festgelegten Endstellen, von denen 
Mitschnitte gefertigt wurden. Mal ab-
gesehen davon, dass die Herausgabe 
von Daten ohnehin streng reglemen-
tiert war, wir sind in Thüringen und 
nicht bei der NSA. Thüringer Behör-
den und Einrichtungen sind weder 
technisch noch personell in der Lage, 
diese Datenflut flächendeckend aus-
zuwerten. Das erkennt man schon mit 
einem Blick in die Stellenpläne der 
entsprechenden Dienststellen. 

Dem Ergebnis der eingeleiteten 
Strafverfahren und der Untersuchun-
gen des Landesdatenschutzbeauf-
tragten kann man eher gelassen  
entgegensehen. Sollten sich alle Be-
teiligten an die Dienstanweisung ge-
halten haben und Hinweise für ein 
Fehlverhalten sind bisher nicht be-
kannt geworden, dann kann im Nach-
hinein die DA zwar als in Teilen 
rechtswidrig deklariert werden, ein 
strafbares Verhalten oder ein Dienst-
vergehen wird dabei aber kaum zu 
beweisen sein. Also scheint der ganze 
Skandal doch nur durch das Sommer-
loch entstanden zu sein.

RECHTSPRECHUNG

Vier Wochen Urlaub oder Geld
Entscheidung des EuGH zur Urlaubsabgeltung

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in seinem Urteil vom  
20. Juli 2016 vor einigen Tagen 
entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer, der von sich aus sein Arbeits-
verhältnis beendet, Anspruch auf 
eine finanzielle Vergütung habe, 
wenn er seinen bezahlten Jahres- 
urlaub ganz oder teilweise nicht 
verbrauchen konnte.

In seinem Urteil weist der EuGH 
darauf hin, dass nach der Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates vom 4. November 
2003 über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung jeder Arbeitneh-
mer Anspruch auf einen bezahlten 
Mindestjahresurlaub von vier Wo-
chen hat. Dieser Anspruch stellt einen 
besonders bedeutsamen Grundsatz 
des Sozialrechts der Union dar. Er 
wird jedem Arbeitnehmer, unabhän-

gig von seinem Gesundheitszustand 
gewährt. 

Wenn das Arbeitsverhältnis been-
det wurde und es deshalb nicht mehr 
möglich war, bezahlten Jahresurlaub 
tatsächlich zu nehmen, hat der Ar-
beitnehmer nach der Richtlinie An-
spruch auf eine finanzielle Vergü-
tung. Damit soll verhindert werden, 
dass ihm wegen dieser fehlenden 
Möglichkeit jeder Genuss des Ur-
laubsanspruchs, selbst in finanzieller 
Form, vorenthalten wird.

Der EuGH stellt klar, dass der 
Grund für die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses keine Rolle spielt. 
Daher hat der Umstand, dass ein Ar-
beitnehmer sein Arbeitsverhältnis 
von sich aus beendet, ebenfalls keine 
Auswirkung darauf, dass er gegebe-
nenfalls eine finanzielle Vergütung 
für den bezahlten Jahresurlaub bean-
spruchen kann, den er vor dem Ende 
seines Arbeitsverhältnisses nicht ver-
brauchen konnte. Vielmehr verweist 

das Gericht auf geltende Rechtspre-
chung, wonach ein Arbeitnehmer 
beim Eintritt in den Ruhestand An-
spruch auf eine finanzielle Vergütung 
hat, wenn er seinen bezahlten Jahres-
urlaub wegen einer Krankheit nicht 
verbrauchen konnte.

Mit dem Anspruch auf Jahresur-
laub wird ein doppelter Zweck ver-
folgt. Einerseits soll es dem Arbeit-
nehmer ermöglicht werden, sich zu 
erholen und andererseits über Frei-
zeit verfügen zu können. Der EuGH 
stellt fest, dass diese Richtlinie nur 
Mindestvorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beitszeitgestaltung festlegt, welche 
von den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft zu beachten 
sind. Günstigere Vorschriften und in-
nerstaatliche Bestimmungen stehen 
der durch den EuGH festgelegten 
Richtlinie nicht entgegen. Die Ge-
werkschaft der Polizei begrüßt die 
Entscheidung des EuGH.
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Auch unter Berücksichtigung der 
in jedem Einzelfall vorzunehmenden 
individuellen gesundheitlichen Beur-
teilung dürfe nicht verkannt werden, 
dass selbst nach Auffassung der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft eine 
Unterzuckerung eines an Diabetes 
erkrankten Menschen nie gänzlich 
ausgeschlossen und gerade deshalb 
keine vollumfängliche Polizeivoll-
zugsdiensttauglichkeit bescheinigt 
werden könne. Eine im Verfahren be-
auftragte Gutachterin erhebt aus ar-
beitsmedizinischer Sicht dauernde 
Bedenken gegen den Einsatz im Au-
ßendienst der Polizei und schätzt ein, 
dass ein gesunder Beamter mit einem 
Diabetiker Typ 1 nicht vergleichbar 
ist. 

Die Frage, ob auf dieses Restrisiko 
vonseiten des Dienstherrn zwingend 
mit der Verfügung von Verwendungs-
einschränkungen (hier: Untersagung 
des Führens einer Dienstwaffe und 
des Fahrens von Dienst-Kfz nur ohne 
Inanspruchnahme von Sonder- und 
Wegerechten) zu reagieren sei, ist 
nach Auffassung des VG Gera keine 
medizinische, sondern eine rein 
rechtlich zu beantwortende Frage. 
Dies eröffne dem (Thüringer) Dienst-
herren einen Beurteilungsspielraum, 
aus dem der betroffene Beamte auch 
im Vergleich zu verschiedenen Ver-
waltungspraktiken anderer Dienst-
herren (hier, Bayern) keine Rechte 
herleiten könne. 

Als Akt wertender und prognosti-
scher Erkenntnis könne die von den 
Dienstherren vorzunehmende Beur-
teilung der gesundheitlichen Eignung 
durch ein Gericht nur eingeschränkt 
überprüft werden. Die gerichtliche 
Prüfung muss sich darauf beschrän-
ken, ob der Dienstherr den rechtli-
chen Rahmen und die anzuwenden-
den Begriffe zutreffend gewürdigt, ob 
er richtige Sachverhaltsrahmen zu-
grunde gelegt und ob er allgemein 
gültige Wertmaßstäbe beachtet und 
sachfremde Erwägungen unterlassen 

Diabetes – Einschränkungen bestätigt

hat. Dies sei hier vorliegend nicht der 
Fall. 

Die speziell für den Polizeivoll-
zugsdienst erlassenen Polizeidienst-
vorschrift (PDV) 300 ist insofern ge-
richtlich beachtlich, weil sie 
hinsichtlich der Bestimmung der an 
einen Polizeivollzugsbeamten zu stel-
lenden gesundheitlichen Anforderun-
gen eine Rechtsnorm ausfüllende, 
auch Fürsorgegesichtspunkten Rech-
nung tragende, allgemeine Entschei-
dung des Dienstherren darstellt. Das 
Gericht fasst die in der PDV 300 auf-
geführten Voraussetzungen zusam-
men und definiert die uneinge-
schränkte Polizeidienstfähigkeit wie 
folgt: „Polizeidienstfähigkeit setzt die 
Verwendbarkeit des Polizeibeamten 
in der Vollzugspolizei zu jeder Zeit, 

an jedem Ort und in jeder seiner 
Amtsbezeichnung entsprechenden 
Stellung voraus, ohne Rücksicht dar-
auf, ob er im Außen- oder im Innen-
dienst eingesetzt ist.“ 

Natürlich gilt immer die im Einzel-
fall zu beurteilende Schwere der Er-
krankung und wie hoch die Insu-
linabhängigkeit ist. Generell muss 
jedoch davon ausgegangen werden, 
dass dieses Urteil zumindest für insu-
linpflichtige Betroffene, die sich das 
notwendige Insulin täglich injizieren 
müssen, generell anwendbar ist. Ge-
rade im Außendienst der Polizei sind 
die Faktoren, die eine Unterzucke-
rung wesentlich begünstigen, ständi-
ger Alltag. Dass die gesundheitlichen 
Risiken nach dem derzeitigen medizi-
nischen Forschungs- und Wissens-
stand hinsichtlich des Eigenschutzes 
und des Schutzes Dritter gegenüber 
nicht zu 100% ausgeschlossen wer-
den können, ist daher einsichtig und 
lässt unter Umständen die in Thürin-
gen angewandte Verwaltungspraxis 
erklärbar werden. Wenn es die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen 
dann manchmal natürlich nicht so se-
hen wollen, ist das auch verständlich!

Mit Beschluss vom 4. Mai 2016 hat das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt (ThOVG) den Antrag eines von Diabetes Typ 1 betroffenen Kollegen 
auf Zulassung der Berufung gegen ein seine Klage vor dem Verwaltungsge-
richts Gera (VG Gera) abweisendes Urteil vom 17. Juni 2011 abgelehnt. 
Damit wird die durch das VG Gera unterstützte Auffassung des Dienstherrn 
bestätigt, dass bei an Diabetes erkrankten Polizeivollzugsbeamten grund-
sätzlich von einer dienstlichen Verwendungseinschränkung ausgegangen 
werden müsse.
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Die Reise im Jahr 2016 führte die 
Senioren der Kreisgruppen Gotha 
und Suhl der GdP in die Länder 
Polen, Slowakei und Tschechien. 

Los ging es am Sonntag, der 5. 
Juni, in den frühen Morgenstunden 
an den seit Jahren bekannten Zu-
stiegsorten. Da die Autobahn nicht 
überlastet war, erreichten wir unser 
erstes Ziel Breslau schon in den Nach-
mittagsstunden. Unser Hotel befand 
sich im Zentrum der Altstadt. Nach 
dem Beziehen der Zimmer blieb uns 
somit genügend Zeit, um der Altstadt 
individuell einen ersten Besuch abzu-
statten. 

Nach einer nicht ganz ruhigen 
Nacht, Breslau ist schließlich Kultur-
hauptstadt Europa 2016, und einem 
guten Frühstück begann die Führung 
durch die Altstadt. Die schön restau-
rierten Häuser um den Markplatz, 
das Rathaus, die Sand- und Dominsel 
mit den eindrucksvollen Kirchen, die 
Markthalle und viele weitere interes-
sante Objekte waren Anlass, nach-
mittags die Besichtigung persönlich 
zu wiederholen. 

Außerhalb der Kathedrale des hl. 
Johannes des Täufers, die wir besich-
tigt haben, war ein Bild mit den Trüm-
mern aus dem Jahr 1945 angebracht. 
Da konnte man erkennen, welche 
Leistungen vollbracht wurden, um 
die Altstadt von Breslau wieder im al-
ten Glanz erstehen zu lassen. Eine 
Schifffahrt auf der Oder und der Be-
such im Botanischen Garten rundeten 
den Aufenthalt in Breslau ab.

Am Dienstag, dem 7. Juni, ließen 
wir Breslau hinter uns und fuhren mit 
dem Bus quer durch Oberschlesien 
nach Krakau. Die kurze Rast in Brieg 
gab uns die Möglichkeit, das Schloss 
und die Heiligenkreuz-Kirche in Au-
genschein zu nehmen. Nächstes Ziel 
sollte Oppeln sein, da machte aber 
die Technik im Bus nicht mit. Gegen 
11.30 Uhr musste in einem kleinen 
Dorf ein Zwangsstopp eingelegt wer-
den. Nach drei Stunden hatten polni-
sche Monteure den Fehler beseitigt. 
Also ließen wir Oppeln links liegen 
und fuhren auf der Autobahn Rich-
tung Krakau. Auf der Höhe von Glei-
witz wurde der Bus einer Kontrolle 
unterzogen. Vorteil war, man konnte 
sich der Geschichte erinnern und den 
Sendemast fotografieren. Um 17.45 

Eine Reise durch drei Länder
Uhr erreichten wir das Hotel„Chopin“ 
in Krakau.

Am Mittwoch war der Besuch des 
Salzbergwerkes Wieliczka angesagt. 
Nach 13 km Fahrt war das Ziel er-
reicht. Wer lange keiner sportlichen 
Betätigung nachgegangen war, hier 
war man gefordert. 800 Stu-
fen galt es in die Tiefe zu 
überwinden, um dann auf 
135 m Tiefe zu gelangen. 
Die Anstrengung wurde be-
lohnt. Die Kapelle der Heili-
gen Kinga, in der alles aus 
Salz ist, unterirdische Seen, 
unzählige Figuren und Fres-
ken begeisterten auch uns. 
Nach oben ging es dann mit 
dem Förderkorb. Nach der 
Rückkehr nach Krakau hat-
ten wir Zeit genug, um uns 
in der Altstadt umzusehen. 
Das Hotel war ohne Proble-
me zu Fuß zu erreichen.

Am folgenden Tag stand die Stadt-
führung mit dem Besuch des Wawel, 
des Hauptmarktes mit den Tuchhal-
len, der Marienkirche, des ältesten 
Universitätsgebäudes Europas (hier 
hat schon Kopernikus studiert) und 
vielen anderen Sehenswürdigkeiten 
auf dem Programm. Nach dem Ende 
der Führung hatten wir Zeit für indi-
viduelle Besichtigungen, Besuche 
von Kaffeehäusern, Kaufen von Mit-
bringseln und sonstige Befriedigung 
der Bedürfnisse. Hier soll einmal ge-
sagt werden, dass die Planung der 
Freizeit positiv aufgenommen wurde.

Freitag, der 10. Juni – weiter geht 
die Reise in die Slowakei. In Zakopane 
wurden 90 Minuten Pause zum Um-
setzen der letzten Zloty eingelegt. Die 
Landschaft ist sehr beeindruckend. 
Gleich hinter der Grenze steigt unsere 
Reiseleiterin für die nächs-
ten drei Tage zu. Ihr erstes 
Ziel war das Goralendorf 
Zdiar. In dem Museum konn-
te man sich einen Überblick 
über Tradition und Ge-
schichte dieses Volkes ver-
schaffen. Weiter ging die 
Fahrt durch den Tatra-Natio-
nalpark bis zum Hotel in 
Strbske Pleso. Uns blieb 
noch Zeit für einen Spazier-
gang durch den Luftkurort 
und um den Bergsee.

Am 11. Juni fuhren wir in 
den Nationalpark Slowaki-

sches Paradies im östlichen Teil der 
Tatra. Die Temperatur war auf 10 °C 
gefallen. Dies brachte uns nicht aus 
der Ruhe. Beim Ausflug in das Zipser 
Land besuchten wir die größte Burg-
ruine Europas, die den Namen Zipser 
Burg trägt. Im Plan stand noch die Be-

sichtigung der Stadt Leutschau mit der 
St. Jacobs-Kirche. Danach folgte noch 
eine Rundfahrt durch eine wirklich in-
teressante Landschaft.

Am Sonntag, dem 12. Juni, musste 
es etwas Besonderes geben. Ange-
sagt war eine 90-minütige Floßfahrt 
auf dem Grenzfluss Dunajec im Nati-
onalpark Pieniny. Wir haben es alle 
trocken überstanden. Nach einem 
Mittagessen besuchten wir das 1319 
gegründete Cerveny-Kloster, auch 
Rotes Kloster genannt. Am Abend 
gab es das Abschiedsessen in einer 
urigen Hütte mit schmackhaften Ge-
richten, Wein und Zigeunermusik. 
Hier verabschiedeten wir unsere Rei-
seleiterin Monika, die uns ihre Hei-
mat sehr nahe gebracht hat.

Am Montag, dem 13. Juni verlie-
ßen wir die Slowakei und fuhren nach 
einem Zwischenstopp in Olmütz nach 

Gruppenfoto vor dem Rathaus in Breslau

Die Kapelle der Hl. Kinga im Salzbergwerk Wieliczka
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Prag. Olmütz verfügt über eine Alt-
stadt mit einer sehenswerten Bausub-
stanz. Der Dreifaltigkeitsturm am 
Markt, verschiedene Kirchen, die ast-
ronomische Uhr und eine Vielzahl 
von Brunnen seien hier genannt. Am 
frühen Abend erreichten wir Prag.

Bevor am Dienstag, dem 14. Juni, 
die Heimreise angetreten wurde, 
stand noch ein letzter Höhepunkt auf 
dem Plan. Mit einem sehr gut ausge-
bildeten Stadtführer sahen wir, für 
viele bestimmt nicht zum ersten Mal, 
die Besonderheiten der Stadt Prag. 
Man muss sagen, Prag lohnt sich im-
mer wieder. Als unser Stadtführer 
zum Ende der Führung eine Plakette 
der Seniorengruppe überreicht be-
kam, war die Freude sehr groß. Er  

erkannte in uns gewisse Berufskolle-
gen, denn er war ehemals An ge hö ri-
ger der Burgwache. Die Stadtführung 
in Prag war gewissermaßen der krö-
nende Abschluss unserer Reise.

An dieser Stelle danke an alle, die 
an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung beteiligt waren. Entsprechend 
dem Motto „nach der Reise ist vor der 
Reise“, kurz ein paar Hinweise für die 
Reiseplanung 2017. Unter dem The-
ma „Rosamunde Pilchers Südeng-
land“ fahren wir vom 18. bis 27. Mai 
2017 in den südlichen Teil Englands. 
Die Reiseausschreibung liegt den Se-
niorenvertretern der KG Suhl und 
Gotha vor. Interessenten sollten sich 
rechtzeitig anmelden, um die Teil-
nahme zu sichern. Manfred Pauße

Gleich geht’s zum Abschiedsessen.
 Fotos: Pauße

 

Senioren gehen ins Kabarett
Jena/Kapellendorf. (jf) Am 21. Juli 

2016 hatten sich die Senioren der 
Kreisgruppe Jena einen Besuch in 
der Wasserburg Kapellendorf 
vorgenommen. Dabei ging es nicht 
um den üblichen Museumsbesuch 
auf einer Burg, sondern um das 
Burghoftheater. Seit 17 Jahren geht 
das Team um Arnd Vogel und 
Gabriele Reinecker nun im Sommer 
schon aufs Land.

Die Kurz- und Kleinkunstbühne 
Jena nutzt die Sommerpause und ver-
anstaltet Aufführungen im Burghof 
der Wasserburg Kapellendorf. Dies ist 
ein besonderes Erlebnis, denn die 
Wasserburg, deren älteste Teile aus 
dem 12. Jahrhundert stammen, hat 
als Kulisse ihren ganz eigenen Reiz. 
Die Zuschauer genießen an einem 
lauen Sommerabend vor historischer 
Kulisse eine kabarettistische Theater-

aufführung. Warme Decke, Sitzkissen 
und Regenbekleidung können dazu 
durchaus hilfreich sein.

2016 bietet ein Märchen den Rah-
men für die Aufführung. „Don Rös-
chen – um die Hecke gebracht“ lautet 
der Titel der Aufführung. Nicht nur 
der Name des Märchens, auch der In-
halt wurden verändert. Mit viel Hu-
mor wird dabei Zeitgeschehen auf die 
Schippe genommen und gelegentlich 
auch sehr bissig kommentiert.

„Es war einmal ...“ Wer kennt sie 
nicht, die unzähligen Märchen und 
Geschichten, die immer wieder er-
zählt werden und bis heute fortleben. 
So warten Generationen von Prinzes-
sinnen heute noch schlafend auf ei-
nen Prinzen ... Doch wie so häufig 
bleibt hinter den äußeren, allgemein 
bekannten Ereignissen das tatsächli-
che Geschehen verborgen.

Die Kabarettisten haben sich ge-
fragt: Was ist wirklich passiert im Mär-
chen vom Dornröschen? Sie haben 
knallhart recherchiert – und decken 
die wahre Geschichte auf. Der eigent-
liche Hauptakteur der Geschichte ist 
gar nicht Dornröschen! Sprachfor-
schern zufolge hat sich nur durch Dia-
lektfärbung ein überflüssiges „r“ in 
den Namen geschlichen – eigentlich 
heißt der Held „Don Röschen“. Er ist 
ein Chef, ein Boss, ein Macher und er 
regiert ein Land, in dem es weit mehr 
als nur zwölf goldene Teller gibt ...

Die Jenaer Senioren hatten Glück. 
Es gab keinen Regen, die Sitzkissen 

waren sehr hilfreich, nur eine wär-
mende Jacke hatten sich die meisten 
übergezogen. Die Akteure überzeug-
ten mit ihrem Spiel und so machten 
sich 20 zufriedene Seniorinnen und 
Senioren beim allerletzten Licht des 
Tages auf den Heimweg. Danke an 
Uschi Lämmerzahl für die Organisati-
on der Veranstaltung.

IN EIGENER SACHE

In der letzten Ausgabe ist uns an 
gleicher Stelle ein bedauerlicher Feh-
ler unterlaufen. Von dem Bild zum 
Artikel „Keine ruhige Kugel gescho-
ben“ wurde ein Stück vom oberen 
Bildrand abgeschnitten. Wir bitten 
Bildautor Andreas Schauseil und die 
auf dem Bild dargestellten Personen 
um Entschuldigung.

Die RedaktionDie Jenaer Senioren in der Mittelreihe

Don Röschen mit Gefolge Fotos: Große
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Beförderungssituation in Thüringen
Beurteilungen sind die wesent-

lichste Vergleichsgrundlage für Aus-
wahlentscheidungen. Die dienstliche 
Beurteilung dient der Verwirklichung 
des mit Verfassungsrang ausgestatte-
ten Grundsatzes der Bestenauslese. 
Thüringen leistet sich nach wie vor 
die billigste Polizei der Bundesrepu-
blik. Dabei geht es nicht um die abso-
luten Ausgaben für die Polizei,  
sondern um die Zahl der Beförde-
rungsdienstposten und den Anteil der 
einzelnen Laufbahngruppen an der 
Gesamtzahl der Polizeibeamten.

Der Anteil des höheren Dienstes 
liegt bei rund 1,5%, der Anteil des ge-
hobenen Dienstes bei ca. 34%. Bereits 
1992 hatte die IMK beschlossen, den 
Anteil des höheren und gehobenen 
Dienstes auf mindestens 40% zu erhö-
hen. Es ist leider zu befürchten, dass 
Thüringen dieses Ziel auch nach 25 
Jahren noch nicht schafft. Dabei ha-
ben viele Länder de facto die zweige-
teilte Laufbahn bereits umgesetzt bzw. 
sind auf einem guten Wege dahin. 
Thüringer Polizisten sind also in der 
Mehrzahl noch Beamte des mittleren 
Dienstes und die Obergrenzen für Be-
förderungsämter nach § 23 ThürBesG, 
die z. B. für die Besoldungsgruppe A 9 
mit der Übernahme der Obergrenzen 
in das Besoldungsgesetz von der letz-
ten Landesregierung erst von 60% auf 
55% gesenkt wurde, sind nicht ausge-
schöpft. Die Polizeibeamtinnen und 
-beamten haben aber sehr wohl regis-
triert, dass Politiker in den Sonntags-
reden Polizisten ihre Wertschätzung 
angedeihen lassen, ihnen in der Ge-
setzgebung aber den Ausgleich für 
besondere Altersgrenzen (§ 86 Abs. 11 
ThürBeamtVG) streicht oder eben die 
Obergrenzen für Beförderungsämter 
kürzt.

Seit 2014 finden im Rahmen der 
bestehenden Behördenstruktur für 
die Landespolizeidirektion (LPD) 
und die ihr nachgeordneten Behör-
den Beförderungsrunden statt. Auf-
grund der Polizeistrukturreform 
(PSR) und der dadurch veränderten 
Zuständigkeiten in der Personalver-
waltung liegt die Auswahlentschei-
dung bei der LPD, welche auch die 
Ernennung durchführt. Die Beförde-

rungsauswahl wiederum beschränkt 
sich auf den jeweiligen Bereich der 
verschiedenen Behörden (= Beförde-
rungskreise). Um die Beförderungen 
konkurrieren damit immer nur die 
Bediensteten einer Behörde (also 
z. B. eine LPI = eines Beförderungs-
kreises), da auch die derzeit aktuel-
len Regelbeurteilungen im Rahmen 
dieser Behördenstruktur behörden-
bezogen entstanden sind. Der damit 
verbundenen unvermeidlichen Un-
terschiedlichkeit der Beurteilungen 
zwischen den einzelnen Behörden 
aufgrund der verschiedenen Beurtei-
ler und trotz der einheitlichen Beur-
teilungsrichtlinie wird durch diese 
Entscheidung Rechnung getragen. 
Gemäß §§ 22, 23 Thüringer Besol-
dungsgesetz ist das Vorhandensein 
eines Beförderungsdienstpostens Vo-
raussetzung für eine Beförderung.

Maximal 5% der Beamtinnen und 
Beamten konnten 2015 im Freistaat 
befördert werden. Positiv ist, dass die 
aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht durchgeführten Beförderungen 
aus der vergangenen Beförderungs-
periode erhalten bleiben. Dafür muss 
man aber dem Dienstherrn nicht dan-
ken, sondern das ist das Mindeste, 
was man erwarten kann. Denn 
schließlich ist nicht die „Klagewut“ 
der Beamten an dieser Misere schuld, 
sondern das meist fehlerhafte Han-
deln des Dienstherrn, das zu Klagen 
geführt hat.

Hoch motiviert erfüllt die Thürin-
ger Polizei seit Jahren die ihnen 
übertragenen Aufgaben auch im 
bundesdeutschen Vergleich gesehen 
mehr als nur überdurchschnittlich. 
Die Beförderungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten halten einen solchen 
Vergleich dem gegenüber jedoch 
keinesfalls stand. Im Durchschnitt 
der letzten Jahre läuft Thüringen 
hier weit unter Mittelmaß, was zu ei-
nem enormen Beförderungsstau in-
nerhalb der Thüringer Polizei ge-
führt hat. Das betrifft nicht nur den 
Polizeivollzug, sondern auch den Be-
reich des (Polizei-)Verwaltungs-
dienstes. Die Anforderungen an die 
Beschäftigten der Thüringer Polizei 
und die Ansprüche der Thüringer an 

ihre Polizei wachsen stündlich! Der 
immer gepredigte Leistungsgrund-
satz beinhaltet auch, dass selbige 
sich lohnen müssen! Doch davon 
sind wir sehr weit entfernt!

Was wird nun 2016 an Beförderun-
gen für die Thüringer Polizei brin-
gen? Es mutet an wie ein schlechter 
Traum. Am 7. Juni 2016 hat sich das 
Kabinett dazu durchgerungen, einen 
Beschluss zu Beförderungen im Lan-
desdienst zu fassen. Wir reden nicht 
lange drum herum, für 2016 und 2017 
sind jeweils maximal fünf Prozent der 
Beschäftigten in den einzelnen Res-
sorts zu befördern. Die prozentuale 
Verteilung in den beiden Jahren kann 
natürlich auch anders aussehen. Aber 
nur dann, wenn der Einzelhaushalt 
des Thüringer Ministeriums für Inne-
res und Kommunales bzw. des Thü-
ringer Ministeriums für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz und 
der anderen Ministerien im Bereich 
der Personalausgaben die notwendi-
gen Reserven aufweisen.

Wir werden für diese 10%-Beförde-
rungsmöglichkeiten, aufgeteilt auf 
zwei Jahre, nicht Danke sagen. Wir 
erkennen daran, was der öffentliche 
Dienst, insbesondere der Polizei- und 
Justizvollzugsdienst, in Thüringen 
wert sind. 5%, bei einer gleichmäßi-
gen Aufteilung auf die Jahre 2016 
und 2017, ergeben rein rechnerisch 
im Berufsleben eines Landesbediens-
teten eine Beförderung innerhalb von 
20 Jahren.

Die GdP Thüringen schlägt einen 
anderen Weg vor. Sie fordert die 
Einführung einer Regelbeförderung 
in Abhängigkeit von den erbrachten 
Leistungen. Leistungsträger sollen 
nach den gesetzlichen Mindestvor-
gaben befördert werden können. 
Beamte, die Leistungen erbringen, 
welche im Großen und Ganzen den 
Anforderungen entsprechen, sollen 
aber nicht von einer beruflichen 
Entwicklung ausgeschlossen wer-
den. Ohne Beförderungsquote kön-
nen Leistungsträger und „durch-
schnittliche“ Beamte beruflich 
vorwärts kommen, nur unterschied-
lich schnell.

Monika Pape


